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Erwägungen

E. 1
Zusammenfassung des Sachverhalts: Am 29. Mai 1997 führte die Füsilier Kompanie (Füs
Kp) ... im Kurzdistanz-Stand des Schiessplatzes S. ein Schiessen durch. Nach
Übungsabbruch verliess der Beschwerdeführer den Schiesstand und manipulierte an seinem
Sturmgewehr (Stgw), worauf sich ein Schuss löste. Dieser ging in den Boden, ohne
jemanden zu verletzen. Bei der Schussabgabe befand sich indessen Soldat R. in
unmittelbarer Nähe des Beschwerdeführers. Als Folge der Schussabgabe durch den
Beschwerdeführer erlitt R. ein Gehörtrauma und musste ärztlich behandelt werden. Hinzu
kam eine längere Arbeitsunfähigkeit. Der Militärversicherung erwuchs ein Schaden von
insgesamt Fr. 10 924.70. Der Beschwerdeführer wurde zu einer Regresszahlung von Fr.
1000.- verpflichtet. Die Rekurskommission des Eidgenössischen Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (Rekurskommission VBS) weist die dagegen
erhobene Beschwerde ab. Aus den Erwägungen: (...)

E. 3
verständlich» eingestuft werden, wie das für die Annahme nur leichter Fahrlässigkeit nötig
wäre. Der Beschwerdeführer selber hat in seiner Einvernahme vom 2. Juni 1997 durch den
Kp Kdt wörtlich erklärt: «Mir fällt dieser Vorfall schwer und ich kann auch nicht verstehen,
wie mir dies passieren konnte». Der Ausruf: «Wie konnte er (der Schädiger) nur so
handeln» ist nach einer Faustregel Ausdruck grobfahrlässigen Verhaltens, während die
Feststellung: «Er hätte schon (dies oder das machen/nicht machen) sollen» auf leichte
Fahrlässigkeit hinweist. Mit seiner Stellungnahme bestätigte der Beschwerdeführer indirekt
die vorgenommene Würdigung seines Verhaltens als grobfahrlässig. Insgesamt hat die
Vorinstanz zu Recht angenommen, es liege grobfahrlässiges Handeln vor. Da auch die
übrigen Voraussetzungen zur Regressnahme gegeben sind, ist der Beschwerdeführer
grundsätzlich regresspflichtig zu erklären.

E. 4
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